
det, zu deren Leitung ein Parteimit
glied von der Kreisleitung beauftragt 
wird.

60 In Betrieben, staatlichen Verwaltun
gen, Institutionen usw. mit mehr als 
150 Mitgliedern und Kandidaten kön
nen im Rahmen der Grundorganisa
tion, die den gesamten Betrieb, die 
gesamte Verwaltung, die gesamte In
stitution usw. umfaßt, Parteiorgani
sationen der Abteilungen, Arbeits
abschnitte usw. gebildet werden. Sic 
haben dieselben Aufgaben, Pflichten 
und Rechte wie eine Grundorganisa
tion.
Die Bildung von Parteiorganisationen 
dieser Abteilungen bedarf in jedem 
einzelnen Fall der Bestätigung durch 
die Kreisleitung beziehungsweise die 
entsprechende politische Abteilung.
In bestimmten Fällen können unter 
Berücksichtigung der betrieblichen und

80


